
Infoblatt Rauchmelder: Service aus einer Hand

Warum sollte in den Liegenschaften nur ein Gerätetyp und nur ein Dienstleister zum Einsatz 
kommen?
Bei der Ausstattung Ihrer Liegenschaft stoßen Sie eventuell auf Mieter oder Eigentümer, die bereits Rauchmelder haben. Warum ist 
es sinnvoll, die gesamte Liegenschaft dennoch durchgängig mit dem gleichen Gerät auszustatten und auch nur einen Dienstleister für 
alle Einheiten zu beauftragen?

Geräte und Montage nach DIN sind Vorschrift
•	Nur CE gekennzeichnete Geräte gemäß DIN 14604, gewartet nach DIN 14676 lösen bei einem Brand zuverlässig aus

•	Hochwertige Geräte stören Ihre Mieter nicht durch Fehlalarm

•	Nur nach DIN 14676 montierte Melder schützen vor Rechtsfolgen durch Falschmontage und können rechtzeitig bei einem Brand  
	 auslösen

•	Bei „Selbstausstattern“ ist das nicht sichergestellt (Gefahr falsch montierter „Baumarktmelder“)

Einheitliche 10-Jahres-Langzeitbatterie erforderlich
•	Unterschiedliche Batterielaufzeiten von verschiedenen Meldertypen stören den Wartungsablauf, erfordern die  
	 Vorhaltung verschiedener Batterietypen und verursachen so zusätzliche Kosten

•	Nur eine fest eingebaute 10-Jahres-Langzeitbatterie ist wirtschaftlich, umweltfreundlich und schützt vor häufigen  
	 „Batterie-leer“-Signalen

•	Bei nicht fest eingebauter 9-V-Blockbatterie besteht die Gefahr der Entnahme durch den Mieter

Rechtssicherheit nur bei einheitlichem Wartungszyklus
•	Die DIN 14676 fordert die Wartung von Rauchmeldern nach den Empfehlungen des Herstellers, jedoch mindestens einmal  
	 im Jahr

•	Die Wartungsmethode muss sich nach dem Melder richten (z.B. bzgl. Sichtbarkeit der Raucheintrittsöffnung, Plombierbarkeit oder  
	 Abnehmbarkeit von der Decke)

•	Diese Vielfältigkeit kann bei einer Ausstattung mit unterschiedlichen Gerätetypen nicht abgebildet werden. Es besteht  
	 Haftungsgefahr für den Eigentümer bzw. Verwalter!

Technischer Kundendienst ist gerätebezogen
•	Nur bei einheitlicher Ausstattung kann der technische Kundendienst bei Bedarf für schnellen und korrekten Austausch  
	 sorgen und eine einwandfrei nachvollziehbare Dokumentation erstellen

Haftung und Garantie ist bei Fremdgeräten ausgeschlossen
•	KALORIMETA schließt die Haftung und die Garantie für Geräte aus, die nicht von KALORIMETA vertrieben werden, da bei  
	 der Vielzahl der Geräte die Qualität zu unterschiedlich ist 
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Setzen Sie beim Rauchmelder-Service ganz auf KALORIMETA!


